
Kostenvoranschlag und Auftrag für Dienstleistungen

Auftraggeber:
Name, Vorname (gleichzeitig Rechnungsempfänger)

Straße, Nr. (gleichzeitig Rechnungsadresse)

PLZ, Ort

Objekt:
Straße, Nr.

PLZ, Ort

auszuführende Arbeiten:  Kosten 

Menge Inbetriebsetzungen  netto  netto 
Einbau oder Wechsel von Direktzählern, pauschal 1 Zähler, je Anfahrt  48,00 €  -   € 
Einbau oder Wechsel  jedes weiteren Direktzählers, ohne zusätzliche Anfahrt  12,00 €  -   € 
Inbetriebsetzung von halbindirekter Wandlermessung, je Anfahrt  72,00 €  -   € 

 160,00 €  -   € 

Inbetriebsetzung von Messätzen- 1/4-h-Leistungsmessung,  240,00 €  -   € 

Ablesungen, Kontrollen, Sperrungen

 48,00 €  -   € 

 96,00 €  -   € 

manuelle Ablesung der Verrechnungswerte bei 1/4-h-Leistungsmessung  72,00 €  -   € 
Pauschale für Wiederanbringung der Verplombung  -   €  -   € 

Isolierung der Freileitung, Abrechnung nach Stunden  36,60 €  -   € 

sonstiges:
 -   € 

Betrag netto  -   € 
 Umsatzsteuer, z.Z. 19%  -   € 

 Betrag brutto  -   € 

Ort, Datum                                      Name + Unterschrift Auftraggeber

 Kosten je 
Stk. 

Anschluss, Inbetriebsetzung und Rückbau einer vorübergehend angeschlossenen Anlage 
mit Direktzähler oder Wandlermessung

Kontrollablesung, Zählerprüfung auf Kundenwunsch vor Ort für Messungen ohne 
Leistungsmessung

Zählerprüfung auf Kundenwunsch vor Ort, für Messungen ohne Leistungsmessung, 
verbunden mit Zählerwechsel zwecks eichrechtlicher Überprüfung

Für Energielieferungen wird vom Nutzer ein Liefervertrag mit einem Energielieferanten abgeschlossen. Sofern ein gesonderter 
Liefervertrag nicht vorgelegt werden kann, erfolgt die Energielieferung durch den örtlichen Grundversorger zu den 
Bedingungen und Preisen der Grundversorgung. Der örtliche Grundversorger ist derzeit die Stadtwerke Weimar 
Stadtversorgungs-GmbH. Die Abrechnung der durchgeführten Arbeiten erfolgt gemäß Preisblatt der ENWG. Zählerausbauten 
sind nicht kostenpflichtig. Die Kosten werden durch die ENWG Energienetze Weimar GmbH & Co. KG im Namen und auf 
Rechnung der Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH (SWW) erhoben. Die SWW sind Eigentümer der Anlagen. Die 
Rechnungen werden durch die SWW gestellt und sind an diese zu bezahlen.


	Vorlage

